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Glossar1 
 
Altenquotient 

Der Altenquotient beschreibt das Verhältnis der älteren und nicht mehr erwerbstätigen 

Bevölkerung zur jüngeren Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis 65 Jahren. Ein hoher 

Altenquotient ist ein Indikator dafür, dass es viele ältere Menschen in der Bevölkerung gibt.  

 

Grad der Pflegebedürftigkeit 

Zum 1. Januar 2017 wurden die bisher geltenden Pflegestufen von den fünf neuen 

Pflegeraden abgelöst. Pflegebedürftige erhalten abhängig von der Schwere der 

Beeinträchtigungen ihrer Selbständigkeit oder ihrer Fähigkeiten einen Grad der 

Pflegebedürftigkeit. Der Pflegegrad wird mit dem neuen Prüfverfahren NBA (Neues 

Begutachtungsassessment) gutachterlich nach einem Punktesystem ermittelt. 

 

Kurzzeitpflege 

Kurzzeitpflege in stationären Pflegeeinrichtungen soll Zeitspannen überbrücken, in denen 

eine häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist. 

 

Personal 

In der Pflegestatistik werden sämtliche Personen erfasst, die in einem Arbeitsverhältnis zum 

Pflegedienst oder Pflegeheim stehen und teilweise oder ausschließlich Leistungen nach 

SGB XI erbringen. Dazu zählen auch vorübergehend Abwesende (z. B. Erkrankte, 

Urlauber*innen). In der Pflegeeinrichtung tätige Inhaber*innen werden ebenfalls 

in die Erhebung einbezogen. 

 

Pflegebedürftigkeit 

Die Pflegebedürftigkeit ist in Deutschland durch das Elfte Buch im Sozialgesetzbuch (SGB 

XI) definiert. Es enthält in § 14 und § 15 genaue Bestimmungen dazu, wann ein Mensch per 

Gesetz als „pflegebedürftig“ zu bezeichnen ist und wie diese Einstufung gemessen und 

beurteilt wird. Daraus ergibt sich der Anspruch auf Pflegeleistungen. Laut SGB XI gelten alle 

Menschen als pflegebedürftig, die nach bestimmten Kriterien in ihrer Selbstständigkeit 

eingeschränkt sind und für voraussichtlich mindestens sechs Monate pflegerische und 

betreuerische Hilfen benötigen. 

 

Pflegebericht  

Der Pflegebericht ist neben der örtlichen Pflegekonferenz das zweite entscheidende 

Instrument, um Versorgungslücken zu erkennen und in kooperativer Zusammenarbeit zu 

schließen.  

Das Niedersächsische Pflegegesetz (NPflegG) unterscheidet zwei Arten von 

Pflegeberichten: 

(1) Der Landespflegebericht (§2 NPflegeG) zeigt die pflegerische Versorgung in 

Niedersachsen und wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in 

einer Sequenz von vier Jahren erstellt.  

 
1 Begriffserläuterungen, s. auch Statistische Berichte Niedersachsen K II 6 - j / 2017, S. 5-6 
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(2) Der örtliche Pflegebericht (§ 3 NPflegG) ist ein räumlich gegliederter Pflegebericht, der 

von Landkreisen und kreisfreien Städten alle vier Jahre verpflichtend erstellt wird. 

 

Die Erstellung der pflegeberichte erfolgt unter Berücksichtigung anderer Pflegeberichte, 

Pflegestatistiken und dem aktuellen Stand der pflegewissenschaftlichen Forschung.  

Der Pflegebericht bildet folgende Inhalte ab:  

1. Informationen zum aktuellen Stand und der Entwicklung der pflegerischen 
Versorgung  

2.  Vorschläge zur Weiterentwicklung der vorhandenen pflegerischen 
Versorgungsstruktur  

3. Informationen zur Anpassung an die notwendige pflegerische Versorgungsstruktur 
4. Vorschläge von Maßnahmen zur Stärkung von Rehabilitation und Prävention und der 

häuslichen Pflege, um Pflege- und Unterstützungsbedürftigkeit zu vermeiden/ 

verlangsamen /vermindern 

 

Pflegedienst 

Pflegedienste sind selbstständig wirtschaftende Einrichtungen, die unter ständiger 

Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft Pflegebedürftige in ihrer Wohnung 

pflegen und hauswirtschaftlich versorgen.  

 

Pflegefachkraft  

Als Pflegefachkraft werden Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, Kindergesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger*innen sowie Altenpfleger*innen bezeichnet. Die Ausbildung dauert drei 

Jahre und schließt mit einer staatlichen Abschlussprüfung ab. Im Jahr 2020 trat die 

bundesweite Reform der Ausbildung in Kraft, in der die Pflegeberufe der Altenpflege, der 

Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer 

generalistischen Pflegeausbildung mit dem Abschluss „Pflegefachfrau / Pflegefachmann“ 

zusammengeführt wurden. 

 

Pflegegeld 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können anstelle von Pflegeleistungen durch 

ambulante Pflegedienste ein Pflegegeld beantragen. Es handelt sich um eine finanzielle 

Leistung der Pflegeversicherung, die monatlich ausgezahlt wird. Ein Anspruch besteht dann, 

wenn die Pflege selbst sichergestellt wird, also beispielsweise Angehörige oder Freunde die 

notwendigen körperpflegerischen, hauswirtschaftlichen und betreuungsbezogenen Aufgaben 

erbringen. 

 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf 

körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie auf 

Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Die Höhe des 

monatlichen Pflegegeldes ist ebenso wie der Anspruch auf Sachleistungen nach den 

Pflegegraden 1 bis 5 gestaffelt. 

 

Pflegeheim 

Kann die Versorgung in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr sichergestellt werden, können 

Pflegeeinrichtungen als Alternativen in Betracht gezogen werden. Zu differenzieren ist 
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zwischen der vollstationären Versorgung in einem Pflegeheim und der teilstationären 

Versorgung in Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen. 

 

Pflegekonferenz 

Das Niedersächsische Pflegegesetz definiert in § 4 NPflegeG örtliche Pflegekonferenzen wie 

folgt:  

 

(1) Im Zuständigkeitsbereich eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt sollen 

verpflichtend eine Pflegekonferenz (örtliche Pflegekonferenz) oder mehrere solcher 

Konferenzen gebildet werden, um dort Fragen 

1. der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung, 

2. der notwendigen pflegerischen Versorgungsstruktur, 

3. der Koordinierung von Leistungsangeboten und der praktischen Ausbildung 

4. der pflegerischen Beratungsstruktur, 

5. der Planung, Schaffung und Weiterentwicklung von altersgerechten Quartieren, 

insbesondere unter  Einbeziehung neuer Wohn- und Pflegeformen, 

6. der Schnittstellen zwischen der medizinischen und pflegerischen Versorgung, 

sowie 

7. der Fehl-,Über- und Unterversorgung zu beraten. 

 

(2) Einer örtlichen Pflegekonferenz sollen mindestens in jeweils gleicher Zahl Vertreter*innen 

der kommunalen Körperschaften, der Pflegeeinrichtungen und der Pflegekassen angehören. 

Ihr sollen weitere Personen, insbesondere Vertreter*innen der Pflegebedürftigen und des 

Pflegepersonals, angehören. Auf eine hälftige Besetzung mit Frauen ist hinzuwirken. 

 

(3) Die Bildung örtlicher Pflegekonferenzen kann auch in Zusammenarbeit mit angrenzenden 

Landkreisen oder kreisfreien Städten erfolgen. Die örtlichen Pflegekonferenzen sind dabei 

mindestens alle zwei Jahre durchzuführen.  

Pflegende Angehörige 

Der Begriff „Pflegende Angehörige“ geht über den Begriff der Familienangehörigen hinaus 

und schließt neben leiblichen Verwandten und der*dem Ehepartner*in auch nicht-eheliche 

Beziehungen, enge Freund*innen und Bekannte ein. Pflegende Angehörige leisten teilweise 

oder vollständig die Betreuung und Pflege der bzw. des Pflegebedürftigen ehrenamtlich. Die 

Pflegeverantwortung kann hierbei auch durch die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen 

auf formelle Dienste erstreckt werden.  

 

Pflegepersonen 

Wer eine oder mehrere pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 2 bis 5 in ihrer 

häuslichen Umgebung nicht erwerbsmäßig für wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt 

auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, pflegt, ist im Sinne der 

Pflegeversicherung eine Pflegeperson und kann Leistungen der sozialen Sicherung von der 

Pflegeversicherung erhalten. 

 

Pflegequote 

Die Pflegequote stellt den prozentualen Anteil Pflegebedürftiger an der jeweiligen 

Bevölkerungsgruppe dar. 
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Pflegesachleistungen 

Pflegesachleistungen sind monatliche, nach Grad der Pflegebedürftigkeit gestaffelte 

Leistungsbeträge, die für den Einsatz von ambulanten Pflegediensten in der Häuslichkeit 

genutzt werden können. Inkludiert sind körperbezogene Pflegemaßnehmen, pflegerische 

Betreuungsmaßnahmen, häusliche Krankenpflege, Beratungsleistungen sowie Hilfe bei der 

Haushaltsführung. 

 

Pflegestützpunkt bzw. Senioren- und Pflegestützpunkt 

Pflegestützpunkte werden von den Kranken- und Pflegekassen auf Initiative eines 

Bundeslandes eingerichtet und bieten Hilfesuchenden Beratung und Unterstützung. 

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen erhalten im Pflegestützpunkt alle wichtigen 

Informationen, Antragsformulare und konkrete Hilfestellungen. 

 

Prävalenz 

Unter Prävalenz wird die (relative) Häufigkeit von Krankheits- oder Pflegebedürftigkeitsfällen 

zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden. Die Prävalenz lässt Rückschlüsse darauf zu, wie 

viele Menschen einer bestimmten Gruppe definierter Größe an einer bestimmten Krankheit 

erkrankt beziehungsweise pflegebedürftig geworden sind. 

 

Tages- und Nachtpflege 

Die Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Versorgung) umfasst die zeitweise Betreuung 

einer pflegebedürftigen Person im Tagesverlauf bzw. während der Nacht in einer 

Pflegeeinrichtung. 

 

Teilstationäre Pflege 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege, wenn 

häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies 

zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Es kann teilstationäre 

Tages- und Nachtpflege zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder 

Kombinationsleistungen in Anspruch genommen werden, ohne dass eine Anrechnung auf 

diese Ansprüche erfolgt. 

 

Vakanzzeiten bei Stellenbesetzungen 

Bei einer Vakanzzeit handelt es sich um den Zeitraum, der zwischen Stellenausschreibung 

und der finalen Besetzung der Stelle vergeht. 

 

Verfügbare Plätze 

Als verfügbare Plätze zählen die am Erhebungsstichtag für die Pflegestatistik zugelassenen 

und tatsächlich verfügbaren Pflegeplätze, die von dem Pflegeheim gemäß 

Versorgungsvertrag nach SGB XI vorgehalten werden, unabhängig von den derzeit belegten 

Plätzen. Dabei wird nach der Art des Pflegeplatzes differenziert (Dauer-, Kurzzeit-, 

Tages- oder Nachtpflege). 
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Vergütung 

Zu den vergütungsfähigen Leistungen in der ambulanten Pflege zählen Leistungen der 

Grundpflege, der hauswirtschaftlichen Versorgung, Wegepauschalen sowie Pflegeeinsätze 

von Pflegediensten bei Pflegegeldempfängerinnen und Pflegegeldempfängern nach § 37 

Abs. 3 SGB XI. In der stationären Versorgung erfolgt die Vergütung über Pflegesätze als 

Entgelte für die Pflegeleistung der Einrichtung sowie für die soziale Betreuung und teilweise 

für die medizinische Behandlungspflege. 

 

Verhinderungspflege 

Die Verhinderungspflege kann in Anspruch genommen werden, wenn die Pflegeperson 

aufgrund einer Erkrankung, eines Erholungsurlaubs oder anderen Gründen an der 

Durchführung der Pflege gehindert ist. Die Verhinderungspflege kann durch eine vertraute 

Person - Angehörige, Freund*in oder Nachbar*in - beziehungsweise durch einen ambulanten 

Pflegedienst geleistet werden. Alternativ kann auch eine vollstationäre Einrichtung, zum 

Beispiel eine Kurzzeitpflegeeinrichtung, die Ersatzpflege übernehmen. 

 

Vollstationäre Dauerpflege 

Vollstationäre Dauerpflege wird in Anspruch genommen, wenn eine pflegebedürftige Person 

in ein Pflegeheim umzieht und dort Tag und Nacht gepflegt und betreut werden. 

 

Zugelassene Pflegeeinrichtungen 

Die Pflegekassen gewähren finanzielle Hilfen für die Pflege nur in zugelassenen ambulanten 

und stationären Pflegeeinrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag besteht. Im 

Versorgungsvertrag sind Art, Inhalt und Umfang der allgemeinen Pflegeleistungen 

festzulegen, die von der Pflegeeinrichtung während der Dauer des Vertrages für die 

Versicherten zu erbringen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


